Anfragen: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)
A. Antidiskriminierungsgesetz

Die Liberalen treten entschieden gegen jede Diskriminierung und Intoleranz ein. Der Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht und wesentliches Element der demokratischen Gesellschaft. Menschen mit Behinderungen müssen ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes und barrierefreies Leben in der Gesellschaft führen können. Gerade in der europäischen Wertegemeinschaft müssen Benachteiligungen beseitigt und die Rechte von Minderheiten gestärkt werden.
Die EU-Kommission hat in den vergangenen Jahren bereits vier Richtlinien vorgelegt, die den Schutz vor Diskriminierung regeln. In Deutschland sind diese mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in deutsches Recht umgesetzt worden. Das Gesetz geht dabei weit über den Regelungsgehalt der Richtlinien hinaus. So gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Zivilrecht nicht nur für die von der EU vorgegebenen Merkmale Rasse, ethnische Herkunft und Geschlecht, sondern auch für Religion, Behinderung, Alter und sexuelle Identität.
Der neuen EU-Richtlinie zur Antidiskriminierung hat die FDP im Europäischen Parlament nicht zugestimmt, da sie eine Fülle an unbestimmten Rechtsbegriffen enthält und schwerwiegend in die Abschluss- und Gestaltungsaspekte der Vertragsfreiheit eingreift. Statt dem Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention zu folgen, wird mit einer Fülle neuer Regelungen das eigentliche Ziel, Gerechtigkeit durch Gleichbehandlung zu schaffen und Diskriminierung auch im Privatrecht zu vermeiden, verfehlt. Der Abbau von Diskriminierungen lässt sich nicht bis ins Detail per Gesetz verordnen. Was wir brauchen, ist eine Veränderung des Bewusstseins. Wir müssen eine Kultur des Miteinanders entwickeln, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit akzeptiert, toleriert und als Bereicherung empfindet. Verbesserungen müssen gelebt und nicht nur verordnet werden.
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Meilenstein für die Behindertenpolitik in Europa. Die FDP begrüßt, dass nahezu alle EU-Mitgliedsstaaten die Behindertenrechtskonvention unterzeichnet haben. Als jeweilige Garanten des Rechts sind sie jetzt in der Pflicht, die betroffenen Menschen vor Rechtsverletzungen durch Dritte zu schützen und die Rahmenbedingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft zu schaffen. In Deutschland können nach Angabe der Bundesregierung Menschen mit Behinderungen keinen subjektiven Rechtsanspruch aus der Konvention ableiten. Deshalb fordert die FDP umgehend eine sorgfältige und öffentliche Überprüfung und Diskussion der politischen, rechtlichen und sozialen Realität in Bund und Ländern. Auf der Grundlage des Ergebnisses müssen konkrete Schritte zur Umsetzung der Konvention eingeleitet werden. Menschen mit Behinderungen müssen an der Umsetzung beteiligt werden. Politik muss mit behinderten Menschen gemacht werden und wesentlich durch sie mitgestaltet werden. Ihr Wunsch- und Wahlrecht muss bei der Umsetzung im Vordergrund stehen. 

B. Urheberrecht

Die Forderung nach Barrierefreiheit bezieht sich für die FDP auch auf die Zugangsmöglichkeiten zu den Medien. Kulturelle Bildung ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und persönliche Entfaltung. Die FDP begrüßt alle Maßnahmen, die den Zugang behinderter Menschen zu kulturellen Werken erleichtern. 
Das Urheberrecht sieht bereits Schranken vor, die Ausnahmen vom Ausschließlichkeitsrecht der Urheber schaffen und zu bestimmten Zwecken die zustimmungsfreie Nutzung gestatten. So können behinderte Menschen Vervielfältigungen von einem Werk vornehmen, wenn diese die sinnliche Wahrnehmung vereinfachen oder ermöglichen. Durch § 45a des Urhebergesetzes wird die Vervielfältigung nicht nur für physisch sondern auch kognitiv beeinträchtigte Menschen gestattet.

Die FDP ist der Auffassung, dass sich das geltende Schrankensystem im Kern bewährt hat. Wir werden uns aber für eine sorgfältige Evaluation bereits zu Beginn der kommenden Legislaturperiode einsetzen, um zu prüfen, ob das geltende Recht den Bedürfnissen der Betroffenen entspricht. Kopier- und Abspielsperren dürfen die Schrankenregelung nicht unterlaufen. Gleiches gilt für die Datenbank-Richtlinie. Widersprüche müssen sorgfältig geprüft werden und im Sinne eines Interessenausgleichs behutsam korrigiert werden.
C. Europäischer Schwerbehindertenausweis

Schon seit langem gibt es auf europäischer Ebene Bemühungen, einen einheitlichen europäischen Schwerbehindertenausweis einzuführen. Diese Bemühungen sind nicht zuletzt deshalb erfolglos geblieben, weil alle Mitgliedstaaten spezifisch gewachsene Systeme aufweisen. Wer als schwerbehindert anerkannt wird, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich geregelt. Dies gilt auch für die einzelnen Nachteilsausgleiche, zu denen die nationalen Ausweise berechtigen. Die Einführung eines europäischen Behindertenausweises ist deshalb nur schwer umzusetzen.

Im Zuge einer Neugestaltung des deutschen Behindertenausweises wäre es aus Sicht der FDP sinnvoll, mehrsprachige Informationen aufzunehmen, um sprachliche Barrieren beispielsweise bei der Inanspruchnahme freiwilliger Vergünstigungen im Ausland zu beseitigen. Die FDP würde eine Neugestaltung in Form eines handlichen Scheckkartenformats begrüßen. Allerdings wäre der Aufwand für eine Umstellung zu berücksichtigen, der insbesondere die Bundesländer trifft. Diese geben die Ausweise aus und tragen die Kosten. Analog zum EU-Führerschein wäre eine schrittweise Einführung des neuen Ausweises denkbar. Erstberechtigte erhielten dann das neue Format. Bei allen Übrigen würde der Ausweis nur auf Wunsch ausgetauscht. 
